
Effektivität des Tierschutzrechts: 
Tierschutzrechtskonforme Taubenhäuser, kommunale Fütterungsverbote und 
Nothilfe für Tiere 
Einige Kernthesen und ergänzende Hinweise von RA Dr. Eisenhart von Loeper zum Aufsatz 
des Autors in der Zeitschrift Natur und Recht, Heft 12, Seiten 827-832; auf die Lektüre dort 
mit allen genauen Argumenten und Quellenangaben wird hiermit verwiesen; loe,13.1.2021. 

 
1. Stadttauben sind regelmäßig Nachkommen der von Züchtern freigesetzten Brief-

tauben mit der Folge: Das Aussetzungsverbot (§ 3 Satz 1 Nr. 3 TierSchG ) führt zur 
Anwendung des Fundrechts (BVerwG, Urteil v. 26.4.2018), das auch für die 
Nachkommen mit „praktisch tierschützender Wirkung“ (BVerwG) gilt. Die Kommune 
müsste schon deshalb für die Tiere als verantwortlicher Tierbetreuer nach § 2 
TierSchG sorgen; springen Tierschützer/innen für die pflichtwidrig untätige Kommune 
durch artgerechte Fütterung ein, können sie deshalb Aufwendungsersatz verlangen. 

2. Das Aushungern-Lassen der Tauben widerspricht dem strafrechtlichen Qualverbot: 
Menschenschutz und ethisch begründeter Tierschutz sind seit jeher unteilbar. Im 
Zusammenhang mit der 2002 erfolgten Aufwertung der Tierethik in den Verfassungs-
rang entschied das BVerwG zudem am 13.6.2019 gegen das Töten von 45 Mio. 
männlicher Eintagsküken, dass allein wirtschaftliche Aspekte nach Tierschutzrecht 
keinen „vernünftigen Grund“ für die Tiertötung bilden und dass der Tierschutz 
„weiter gestärkt“ werden sollte. Diese richtige Rechtsauslegung erweist  gegenteilige 
Gerichtsentscheidungen, welche die geänderte Verfassungslage nicht registrieren, als 
überholt. Sicher ist: Das qualvolle Aushungern-Lassen der  Stadttauben durch die 
Kommune trotz des strafrechtlichen Qualverbots und fundrechtlicher Fürsorgepflicht 
ist pflichtwidrig und kann für sie Folgen auslösen. 

3. Kommt es durch das Aushungern-Lassen zugleich zum Hungertod der Tiere, wird die 
Tötung durch unterlassene Hilfe ohne „vernünftigen Grund“ begangen, strafbar nach        
§ 17 Nr. 1 TierSchG. Verantwortliche Amtsträger müssten den Personen, die Tieren in 
Not Hilfe  leisten, eigentlich danken, statt sie mit Bußgeldern zu verfolgen. 

4. Die einschlägige Fachliteratur anerkennt ferner: Wer Tieren, also auch Tauben, in 
akuter Not die gebotene, zumutbare Hilfe nicht leistet, riskiert eine Strafverfolgung  
nach § 323 c StGB wegen unterlassener Hilfeleistung. Jedenfalls seit der Aufwertung 
der Tierethik in den Verfassungsrang muss diese Verbotsnorm auch für leidensfähige 
Mitgeschöpfe zum Zuge kommen, denn es gilt „Der Staat schützt … die Tiere“.  

5. Herausragende Bedeutung hat das Infektionsschutzgesetz: So hatte es ansatzweise 
schon der VGH Mannheim durch Urteil v. 27.9.2005 gesehen, aber nicht folgerichtig 
angewendet, wie es jüngst der Beschluss des VG Schwerin v. 24.9.2020 getan hat, der 
ein Taubenfütterungsverbot deshalb für rechtswidrig erklärte, weil Tauben keine 
„Gesundheitsschädlinge“ sind, §§ 16, 17 IfSG also nicht anwendbar sind, wie das RKI 
und zuvor das BgVV bestätigten, siehe LG Osnabrück und OLG Oldenburg. Artgerecht, 
bedarfsgerechte  Fütterung der Tauben verursacht keine erhöhten Infektionsrisiken, 
sondern vermindert sie, wie wissenschaftliche Untersuchungen ergeben. 

6.  Da bundesrechtliche Gebote und Verbote (§ 17 Nr. 1 und 2 TierSchG, § 323 c StGB) 
dem Landesrecht nach Art. 31 GG vorgehen, ist ein Fütterungsverbot der Kommune 
unhaltbar: Sie kann unmöglich ahnden, was durch vorrangiges Gesetz geboten wird. 
Genauso ist es ein Unding, wenn durch den VGH München 2014 beschlossen wurde, 
die Kommune dürfe zur Verhütung von Verschmutzungen von Eigentum und wegen 
öffentlicher Reinlichkeit tätig werden, als gäbe es keine vorrangigen Bundesgesetze. 



7. Selbst wenn man einmal irrtümlich unterstellt, ein kommunales Fütterungsverbot sei 
zulässig, führt kein Weg daran vorbei, dass der Tatbestand rechtfertigender Notstand  
nach § 16 OWiG zu prüfen ist: Die Stadttauben befinden sich in „gegenwärtiger, 
anders nicht abwendbarer Gefahr“, weil sie ohne artgerechtes Körnerfutter und ohne 
menschliche Hilfe akuter stetiger Hungersnot, also anhaltend erheblichen Leiden  
ausgesetzt sind. Beachtet man die oben genannte Sach- und Rechtslage: Es besteht 
allein durch das Leid der Tauben keine infektiöse Gefährdung; außerdem muss  eine 
Güterabwägung sowohl das grundgesetzliche Menschenrecht auf Nothilfe für Tiere 
(Art. 4 Abs. 1 GG, Art. 20 a GG, § 323 c StGB) einbeziehen als auch das Urteil des 
BVerwG v. 13.6.2019 beachten, dass es 2002 der Zweidrittelmehrheit von Bundestag 
und Bundesrat entsprach, den Schutz der Tiere nachhaltig zu stärken. Deshalb ist 
klar: Leben und Wohlbefinden der Tiere (§ 1 TierSchG) und die verfassungsgebotene 
Vermeidung ihrer Leiden und ihres qualvollen Sterbens sind ein ungleich höher- 
wertiges Rechtsgut in unserer Werteordnung als die dem gegenüberstehende 
Verschmutzung von Sachwerten, die auch gar nicht von Personen zugerechnet 
werden kann, die Tauben bedarfsgerecht füttern. 

8. Besonders beachtenswert, aber inkonsequent begründet  der VGH Mannheim sein 
Urteil v. 27.9.2005 (NVwZ 2006, 398 ff.): So sollen Stadttauben – gestützt auf das 
BgVV – „nur nach Maßgabe konkreter Anhaltspunkte als Gesundheitsschädlinge“ 
eingestuft werden dürfen. Nimmt man das ernst, dann ist das kommunale 
Fütterungsverbot für sich genommen unzulässig, weil es nicht konkrete erhöhte 
Risiken voraussetzt. Auch hat der VGH eine Sperrwirkung des IfSG als Spezialnorm 
gegenüber der polizeirechtlichen Generalklausel festgestellt. Die Position, das 
Fütterungsverbot von Tauben dennoch gelten zu lassen, weil Taubenkot in den 
Städten zwar nicht die Gebäudesubstanzen unmittelbar beschädigt, aber 
Reinigungskosten verursacht, ist  widersprüchlich: Dieser Aspekt ist a)  den Personen, 
die den Tauben bedarfsgerecht Körnerfutter geben, nicht zuzurechnen, b) 
tierschutzrechtskonform durch ausreichende Taubenhäuser mit kontrollierter 
Fütterung nach dem sog. Augsburger Modell vermeidbar, weil die Tauben sich dann 
vorwiegend im Taubenhaus aufhalten und dann dort ihren Kot absetzen und c) 
kommt dabei die nach Art. 4 Abs. 1 GG „unverletzliche“  Gewissensentscheidung der 
Menschen für Tiere in Not zu kurz, vor allem auch Art. 20 a GG, der jedenfalls seit 
dem Urteil des BVerwG v. 13.6.2019 das Urteil des VGH von 2005 infolge des Willens 
des Verfassungsgesetzgebers von 2002 zutreffend als überholt erweist: In beiden 
Entscheidungen geht es darum, ob wirtschaftliche Aspekte Betroffener dazu führen 
können, dass die Tierethik das Nachsehen hat. Dies ist grundlegend höchstrichterlich 
vom BVerwG verneinend entschieden und insoweit das Urteil des VGH Mannheim 
überholt. Der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung gebietet es nun, dass dies in 
der Rechtsprechung der Strafgerichte in Bußgeldsachen beachtet wird. Genauso sind 
die Ordnungsämter der Kommunen gehalten, diesen Maßstäben zu entsprechen.   
 
Aktenzeichen zitierter Gerichte:  
Urteil des VGH Mannheim v. 27.9.2005 – 1 S 261/05 -;  Beschluss des VGH München 
v. 4.8.2014 – 10 ZB 11.1920 -; Urteil des BVerwG v. 26.4.2018 – 3 C 24/16 ; Urteil des  
BVerwG v. 13.6.2019 – 3 C 28.16 -, Urteil LG Osnabrück v. 20.3.2018 – 14 O 409/17 -;  
Beschl. OLG Oldenburg v. 26.4.2019 – 6 U 59/18 –; Beschl. VG Schwerin v. 24.9.2020 
– 7 B 1125/20 – (konnte im Aufsatz des Autors in NuR 2020, 827-832 noch nicht 
einbezogen werden, das geschieht  in einem Folgebeitrag in NuR 2021). 


